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Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 
 

232 Amberg 

 Ort, Datum 
 

Amberg, 23.06.2021 

 
Ergänzung der  

Bekanntmachung 

über die Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die 
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

 
Das Bundeswahlgesetz (BWG) wurde durch das sechsundzwanzigste Gesetz zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes vom 03. Juni 2021 (BGBl. I S. 1482) wie folgt geändert: 
 
Nach § 52a Bundeswahlgesetz (BWG) gelten bei der Wahl des 20. Deutschen Bundestages § 20 Abs. 2 
und 3 sowie § 27 Abs. 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz und § 34 Abs. 4 Satz 1 sowie § 39 Abs. 3 Satz 1 
Bundeswahlordnung (BWO) mit der Maßgabe, dass die Zahl der danach erforderlichen Unterstützungs-
unterschriften jeweils auf ein Viertel reduziert ist.  

 

Daraus ergeben sich zu meiner Bekanntmachung vom  

Datum 

31.03.2021 nachfolgende Änderungen: 

 
Zu Buchstabe B Nr. 5: 
 

Die Kreiswahlvorschläge der unter Buchstabe A Nr. 2 genannten Parteien müssen außerdem von min-
destens 50 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen / Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). 
 
Zu Buchstabe B Nr. 6: 
 

Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerberinnen / Einzelbewerber) müssen von 
mindestens 50 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
(§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei Unterzeichnerinnen / Unterzeich-
ner ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
Im Übrigen ergeben sich keine Veränderungen. 

 

gez. Dr. Mitko 

Dr. Bernhard Mitko, Kreiswahlleiter 
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Personalnachrichten 
 
 

Wir trauern um 
 

Herrn Josef Sichelstiel 
ehem. Mitglied des Kreistages 

 
Herr Sichelstiel gehörte von 1966 bis 1972 dem Kreistag des ehemaligen Landkreises Eschenbach 
und von 1972 bis 1990 dem Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach an. 
 
Mit ihm ist ein hoch angesehener, in der Kommunalpolitik verdienter Mann aus dem Leben ge-
schieden, der sich mit seiner ganzen Persönlichkeit für die Belange des Landkreises eingesetzt 
und allseits großes Vertrauen gewonnen hat. 
 

Wir gedenken seiner in Dankbarkeit und Verehrung. 
 

Landkreis Amberg-Sulzbach 
Richard Reisinger, Landrat 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Nachruf 

Am 17.06.2021 verstarb 
Herr Rudolf Kollmannsberger 

 
Wir trauern um einen verdienten Mitarbeiter, der seit 2017 beim Landkreis Amberg-Sulzbach als 
Parkplatzwächter tätig war. 
Unsere besondere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen. 
Wir danken Herrn Kollmannsberger für die geleisteten Dienste und werden ihm stets ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 
 

Landkreis Amberg-Sulzbach 
Richard Reisinger  Erich Findl 
Landrat  Personalratsvorsitzender 

 

 
 


